
Entschädigung an Gastfamilien und Tarife wirtschaftliche Hilfe im Kanton Obwalden

ab 1. April 2023

Sicherheits- und Sozialdepartement  SSD

Sozialamt SA

Ukraine Hilfe

Grundprinzipien der Wirtschaftlichen Hilfe 

Unterbringung Kollektivunterkunft Unterbringung Ferienwohnung oder eigene Wohnung Unterbringung Gastfamilie

Auszahlung an Schutzbedürftige in Fr. Auszahlung an Gastfamilien in Fr. Auszahlung an Schutzbedürftige in Fr. Auszahlung an 

Schutzbedürftige
in Fr. Auszahlung an Gastfamilien in Fr. Auszahlung an 

Schutzbedürftige
in Fr.

1 Taschengeld 1 Person 60.00 Wohnpauschale 1 Person 200.00 Grundbedarf 279.35 Grundbedarf 739.00 Wohnpauschale 1 Person 200.00 Taschengeld 60.00

Kleidergeld  1 Person 30.00 Pauschale steigende Kosten 50.00 Kleidergeld 30.00 Verpflegung 1 Person 150.00 Kleidergeld 30.00

Putzartikel 2.15 Pauschale steigende Kosten 50.00

Kehrichtgebühr 5.00

Total 90.00 Total 316.50 Total 739.00 Total 400.00 90.00

2 Taschengeld 2 Personen 120.00 Wohnpauschale 2 Personen 400.00 Grundbedarf 518.70 Grundbedarf 1,131.00 Wohnpauschale 2 Personen 400.00 Taschengeld 120.00

Kleidergeld 2 Personen 60.00 Pauschale steigende Kosten 100.00 Kleidergeld 60.00 Verpflegung 280.00 Kleidergeld 60.00

Putzartikel 4.30 Pauschale steigende Kosten 100.00

Kehrichtgebühr 10.00

Total 180.00 Total 593.00 Total 1,131.00 Total 780.00 180.00

3 Taschengeld 3 Personen 180.00 Wohnpauschale 3 Personen 600.00 Grundbedarf 749.05 Grundbedarf 1,375.00 Wohnpauschale 3 Personen 600.00 Taschengeld 180.00

Kleidergeld 3 Personen 90.00 Pauschale steigende Kosten 150.00 Kleidergeld 90.00 Verpflegung 390.00 Kleidergeld 90.00

Putzartikel 6.45 Pauschale steigende Kosten 150.00

Kehrichtgebühr 15.00

Total 270.00 Total 860.50 Total 1,375.00 Total 1,140.00 270.00

4 Taschengeld 4 Personen 240.00 Wohnpauschale 4 Personen 800.00 Grundbedarf 949.40 Grundbedarf 1,581.00 Wohnpauschale 4 Personen 800.00 Taschengeld 240.00

Kleidergeld 4 Personen 120.00 Pauschale steigende Kosten 200.00 Kleidergeld 120.00 Verpflegung 480.00 Kleidergeld 120.00

Putzartikel 8.60 Pauschale steigende Kosten 200.00

Kehrichtgebühr 20.00

Total 360.00 Total 1,098.00 Total 1,581.00 Total 1,480.00 360.00

5 Taschengeld 5 Personen 300.00 Wohnpauschale 5 Personen 1000.00 Grundbedarf 1,077.75 Grundbedarf 1,788.00 Wohnpauschale 5 Personen 1,000.00 Taschengeld 300.00

Kleidergeld 5 Personen 150.00 Pauschale steigende Kosten 250.00 Kleidergeld 150.00 Verpflegung 550.00 Kleidergeld 150.00

Putzartikel 10.75 Pauschale steigende Kosten 250.00

Kehrichtgebühr 25.00

Total 450.00 Total 1,263.50 Total 1,788.00 Total 1,800.00 450.00

Krankenkasse bezahlt der Kanton Krankenkasse bezahlt der Kanton Krankenkasse bezahlt der Kanton Krankenkasse bezahlt der Kanton 

ab 26 Jahre 363.90

Junge Erwachsene 19-26 Jahre 258.30

Kinder 0-18 Jahre 87.20

Antragsformular 

Mietzinsrichtlinien der Gemeinden

Internet und Telefonie

www.colorbox-sarnen.com

Ausführungsbestimmung Asylsozialhilfe Obwalden

Merkblatt zum Bezug von wirtschaftlicher Hilfe an Personen mit S Status

Merkblatt zum Bezug von wirtschaftlicher Hilfe an Personen mit S Status (auf ukrainisch)

Die Sozialen Dienste Asyl bleiben nach wie vor für alle Fragen der Sozialhilfe, Krankenkasse, Abwicklung des Finanziellen und Thema

der Integration (Schule, Bildung, Beschäftigung, Arbeit) Ihr Ansprechpartner +41 41 662 97 97.

Haben Sie ein Anliegen zur Betreuung und Unterbringung bzw. die Arbeit als Gastfamilie? Das SRK ist gerne unter +41 41 500 10 80 für Sie da.
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Schutzbedürftige, welche bei Gastfamilien 

leben und dort Kost und Logis haben, 

werden mit einem Taschen-

/Kleidergeldgeld unterstützt. Die 

Entschädigung beträgt 90 Franken pro 

Person. Für Schutzbedürftige bestehen 

Sescondhand Angebote (Colorbox), wo 

Kleider gratis bezogen werden können. 

Internet und Handygebühren fallen bis auf 

Weiteres keine an.

Schutzbedürftige, welche in der Kollektivunterkunft 

wohnen, erhalten  Kost und Logis. Sie werden mit 

einem Taschen-/Kleidergeld unterstützt. Für 

Schutzbedürftige bestehen Secondhand Angebote 

(Colorbox), wo Kleider gratis bezogen werden 

können. Verkehrsauslagen sowie Internet und 

Handygebühren fallen bis auf Weiteres keine an. Es 

gibt für die Erwachsenen die Möglichkeit in 

Beschäftigungsprogrammen der Sozialen Dienste 

Asyl 3 Franken pro Stunde zusätzlich zu verdienen.

Schutzbedürftige dürfen eine eigene Wohnung 

beziehen, wenn sie finanziell unabhängig sind. 

Mit Ferienwohnung sind Unterkünfte gemeint, 

welche von Gastfamilien zur Verfügung gestellt 

werden. Die Schutzbedürftigen leben für sich 

selbständig und kaufen selber ein. Gastfamilien 

können für ihren Aufwand Kosten geltend 

machen. Die Wohnpauschale beträgt 200 

Franken und soll einen Teil der Miete und 

Nebenkosten  decken. Der Link zum Formular 

ist unten eingefügt. Die Regelung gilt für 

Situationen in denen die Schutzbedürftigen 

Wirtschaftliche Hilfe beziehen. Neu wird ab 

1.4.23 zusätzlich eine erweiterte Pauschale 

"steigende Kosten" ausbezahlt.

Gemeint ist hier eine Unterbringungsform wo 

Schutzbedürftige zusammen mit der Gastfamilie 

die Mahlzeiten einnehmen. Gastfamilien können 

für ihren Aufwand Kosten geltend machen. Die 

Wohnpauschale beträgt 200 Franken und soll 

einen Teil der Miete und Nebenkosten decken. 

Ebenfalls können sie für die Kost einen Teil der 

Auslagen geltend machen. Das entsprechende 

Formular ist hier aufgeschaltet. Die Regelung gilt 

für Situationen in denen die Schutzbedürftigen 

Wirtschaftliche Hilfe beziehen.

Die Ansätze der Wirtschaftliche Hilfe sind in den  Ausführungsbestimmungen über die wirtschaftliche Sozialhilfe für Asylsuchende, Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung und vorläufig aufgenommene Personen in Bundeszuständigkeit geregelt. Es gibt ein Vollfürsorgetarif und für Personen, die ein Einkommen von 20% erzielen gibt es einen 

höheren Teifürsorgetarif. Es gilt das Prinzip der Schadenminderungspflicht und der Mitwirkungspflicht. Das bedeutet, dass Personen, die Wirtschaftliche Hilfe beziehen, alles daran setzen müssen um ihre Notlage zu lindern. Ein Teilerwerb lohnt sich immer, da integrative Massnahmen von der Sozialhilfe finanziell belohnt werden. Es lohnt sich auch 

aus integrativen und sozialen Gründen für die Betroffenen indem sie aktiv sind, unabhängig werden und sich vernetzen können. Sämtliche Einnahmen und Veränderungen der Familienverhältnisse (Anzahl Personen, Arbeitsaufnahme, Arbeitsaufgaben, Umzug etc.) müssen frühzeitig deklariert werden. Für Gastfamilien wichtig zu wissen: Sobald das 

Einkommen ihrer Gäste den Grundbedarf deckt, müssen neue Vereinbarungen zwischen Gastfamilie, ev. SRK, Geflüchteten und Sozialamt getroffen werden. Finanzielle Änderungen sollen deshalb wenn möglich im Voraus mitgeteilt werden. Bei allfälligen Fragen steht Ihnen die zuständige SozialberaterIn zur Verfügung. 

Die unten aufgeführten Tarife decken nur den Grundbedarf (Wohnen, Gesundheit und Essen). Für spezielle Auslagen gibt es die Situationsbedingten Leistungen. Möchte ihr Kind beispielsweise ein Instrument spielen oder ein Sportverein besuchen, werden diese Kosten zusätzlich übernommen. Ein Abo für den öffentlichen Verkehr kann bei der 

zuständigen Sozialberaterin geltend gemacht werden. 

Vollfürsorge Teilfürsorge

Integrationsbemühungen werden belohnt. Erreicht jemand ein 

Einkommen von mindestens 20%, kommen die Personen in 

diesem Dossier in den Genuss der Teilfürsorge. Kleidergeld , 

Putzartikel, Kehrichtgebühr, Fahrkosten für die Integration 

werden nicht mehr zusätzlich ausbezahlt. Teilfürsorge in 

Gastfamilien und Kollektivunterkunft wird mit einem Abzug von 

ca. 40% berechnet (Verpflegung, Energieverbrauch, Internet, 

Radio/TV gehen auf Kosten Gastfamilie oder Soziale Dienste 

Asyl)

Dokumentennummer 1338967
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